
Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

für den Landkreis und die Stadt Göttingen

LANDKREIS GÖHINGEN
DER LANDRAT

Postanschrift: Landkreis Göttingen • 37070 Göttingen

Zur Fähre

Hemeln

Fährstr. 5
34346 Hann.Münden

Hinweis LK Göttingen 09.10.2020:

Die Mängel wurden

zwischenzeitlich vollständig

ausgeräumt.

Niederschrift über eine amtliche Kontrolle

Betrieb:, Zur Fähre, Fährstr. 5, 34346 Hann. Münden Hemeln
Anwesende:

Herr •,, Herr |

Servicezeiten

Montag, Mittwoch und Freitag
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag
13.30uhrbi5l6.00uhr

Nutzen Sie unser Angebot

zurTerminabsprache

Bei Zahlungen bitte angeben:
PK:^

Göttingen, 22.01.2020

Auskunft erteilt:

Sehr geehrter Herr l

am 22.01.2020 in der Zeit von 11:05 bis 11:35 Uhr habe ich in Ihrem o.g.
Betrieb eine planmäßige Routinekontrolle durchgeführt. Die festgestellten
Mängel wurden dabei den bei der Kontrolle anwesenden Personen
aufgezeigt und erläutert..

Hiermit gebe ich Ihnen die Möglichkeit, die genannten Mängel aus eigener
Veranlassung heraus abzustellen.
Bitte teilen Sie mir die von Ihnen durchgeführten Maßnahmen schriftlich bis
spätestens 22.02.2020 mit und belegen diese anhand von Fotos oder
anderen geeigneten Unterlagen wie Arbeitsaufträgen, Rechnungen,
Untersuchungsbefunden o.a. Sollte ich bis zu diesem Zeitpunkt keine
Mitteilung von Ihnen erhalten haben, werde ich bei einer kostenpflichtigen
Nachkontrolle Ihres Betriebes vor Ort prüfen, ob alle Mängel beseitigt
wurden.

Geben Sie bitte unbedingt Ihren Namen, den Namen Ihrer Firma, den
Betriebssitz, das Aktenzeichen und den /die Kontrolleur*in an, da Ihre
Mitteilung sonst nicht zugeordnet werden kann.

Folgende Mängel/Abweichungen wurden von mir bei der Kontrolle
festgestellt:
l. Kennzeichnung

Neben dem Herd standen Eier in Eierpappen ohne Kennzeichnung.
Verordnung (EG) Nr. 589/2008 mit Durchführungsbest. zur VO (EG)
1234/2007 hinsichtlich d. Vermarktungsnormen für Eier Art. 12 Nr. l d
VO (EG) Nr. 589/2008

2. Küche
An der Einrichtung fehlten einige erforderliche Kantenumleimer. Die
Flächen waren damit nicht glatt und abwaschbar gestaltet und demnach
nicht leicht zu reinigen. Das Regal war mit Kaffeeresten verunreinigt. Die
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Bratpfannen waren zum Teil massiv mit Produktresten verunreinigt. Auf einem Unterschrank stand ein
stark verunreinigtes Radiogerät
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i. V. m. Anh.
// Kap. l Nr. l und Anh. 3 Kap. l

3. Lager für Getränke

Die Türdichtungen der Kühlschränke waren beschädigt. Der Kühlschrank war außen mit dunklen
Belägen verunreinigt.
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i. V.m.Anh.
// Kap. l Nr. l

4. Personalschulung

Der Nachweis, dass eine Schulung/Unterweisung für die Mitarbeiter im Bereich der
Lebensmittelhygiene durchgeführt.wurde, konnte nicht vorgelegt werden.
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh.
// Kap. XII Nr. l

5. Rückverfolebarkeit
Es wurden Lebensrnittel gelagert, die nicht durch sachdienliche Dokumentation oder Information
ausreichend gekennzeichnet bzw. kenntlich gemacht wurden, um ihre Rückverfolgbarkeit zu
erleichtern.

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des
Lebensmittelrechts Art. 18 Abs. 4 VO (EG) Nr. 178/2002

6. Trockenlager

Die Gitterroste des Kühlschrankes waren teils schimmelartig verunreinigt. Der Backofen war innen stark
mit Produktresten verunreinigt.
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i. V.m. Anh.
// Kap. l Nr. l

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0551 - 525 2495 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrage

Hinweis:

Allgemeine Informationen in Form von Merkblättern finden Sie auf unserer Internetseite www.landkreisaoettincien.de
unter dem Menüpunkt "Tiere und Lebensrnittel" / "Verbraucherschutz"
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